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Vorbemerkungen 
Niemand beansprucht gerne Nachhilfe-Unterricht, und es ist eine der grössten Vorzüge un-
seres Schweizer Bildungssystems, dass die öffentliche Schule allen Jugendlichen, unab-
hängig vom familiären Einkommen, eine ausgezeichnete Ausbildung und uneingeschränk-
ten Zugang zur Hochschulstufe bietet.  
Dennoch kann es im Einzelfall sinnvoll sein, Nachhilfe-Unterricht zu besuchen. In einer sol-
chen Situation ist die Unterstützung durch eine:n ältere:n Schüler:in eine niederschwellige 
und kostengünstige Option, die rasch organisiert werden kann.  
Die Schule hat dabei ein Interesse, dass intern vermittelte Nachhilfe-Schüler:innen (im fol-
genden Tutor:innen genannt) gewisse Qualitätsstandards erfüllen.   
Die Tutor:innen ihrerseits werden durch ihre Betreuungstätigkeit in den überfachlichen und 
Sozialkompetenzen gestärkt – Tutor:innen zu unterstützen ist für die Schule damit auch 
eine Form der Begabtenförderung.  
Aus diesen Gründen bietet die KFR eine Tutor:innen-Börse an.  
(Es sei darauf hingewiesen, dass mit diesem Angebot bestehende Lerngruppen innerhalb 
von Klassen, die auf Freundschaft und Solidarität basieren, nicht konkurrenziert werden 
sollen.) Gleichzeitig verweist die Schule darauf, dass sich die Schule auf Empfehlungen be-
schränken muss, da sie lediglich als Vermittlerin, nicht aber als Organisatorin der Tutorats-
Stunden auftritt.  
 
Das Wichtigste in Kürze: 
Die Schule führt eine Liste von Schüler:innen, welche von der Schule bzw. den entspre-
chenden Lehrpersonen für geeignet erklärt wurden, Nachhilfe-Unterricht in einem oder 
mehreren Fächern zu erteilen. 
Jede:r Schüler:in der KFR, der Nachhilfe-Unterricht in einem bestimmten Fach erteilen 
möchte, kann sich – Testierung der Eignung durch Klassenlehrer:innen und Fachlehrer:in-
nen vorausgesetzt – für jeweils ein Schuljahr als Tutor:in auf dem Sekretariat registrieren 
lassen. 
Schüler:innen, die Nachhilfe-Unterricht in einem Fach erhalten möchten, können auf dem 
Sekretariat eine Liste der zur Verfügung stehenden Tutor:innen beziehen. 
 
Vorgehen für Schüler:innen, die Nachhilfe-Unterricht erteilen möchten: 
Wer Nachhilfe-Unterricht in einem Fach (oder mehreren Fächern) erteilen möchte, meldet 
sich auf dem Sekretariat und bezieht ein Formular.  
– Das Formular ist durch zwei (respektive drei) Personen zu unterzeichnen: 
– Die Fachlehrperson bestätigt mit ihrer Unterschrift die fachliche Kompetenz der Schü-

ler:in. 
– Die Klassenlehrperson bestätigt mit ihrer Unterschrift die Sozialkompetenz der Schü-

ler:in. 
– Ist der:die Schüler:in noch nicht 18 Jahre alt, gibt eine erziehungsberechtigte Person 

mit der Unterschrift seine Einwilligung zum Tutorat. 
Die Bewilligung ist jeweils für ein Schuljahr gültig und muss anschliessend erneut eingeholt 
werden. 
Bei Konflikten mit Fach- oder Klassenlehrperson wegen Eignung für den Nachhilfe-Unter-
richt ist das zuständige Schulleitungsmitglied einzuschalten. 
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Vorgehen für Schüler:innen, die Nachhilfe-Unterricht erhalten möchten: 
Das Sekretariat gibt eine Liste mit allen Schüler:innen ab, die für ein bestimmtes Fach 
Nachhilfe erteilen können. Auf dieser Liste sind auch die Namen der Lehrpersonen dieser 
Tutor:innen ersichtlich. 
Die Liste enthält die Telefonnummern der Schüler:innen. Bei Bedarf hilft das Sekretariat 
auch gerne, den persönlichen Kontakt herzustellen. 
 
Finanzielle und administrative Vorgaben: 
Das Tutorensystem kann erst ab Ende der Probezeit beansprucht werden.  
Die Schulleitung empfiehlt, sich am Tarif des MVZ (Mittelschullehrer-Verband Kt. Zürich) zu 
orientieren: Dieser schlägt für Nachhilfeunterricht durch Schüler:innen Fr. 25.- (45-Minuten-
Lektionen) bzw. 35.- (60-Minuten-Lektionen) vor1. 
Die Tutor:innen werden durch die Nachhilfe-Schüler:innen direkt bezahlt. 
Die Nachhilfeschüler:innen gehen mindestens eine Klassenstufe tiefer zur Schule als die 
Tutor:innen2. 
Folgende Punkte regeln Nachhilfe-Schüler:innen (bzw. ihre Eltern) und Tutor:innen indivi-
duell: 
– Häufigkeit der Nachhilfe-Stunden 
– Anzahl der Nachhilfe-Schüler:innen 
– Laufzeit des Nachhilfe-Unterrichts 
Bei Fragen oder Reklamationen sprechen Sie bitte die Schulleitung an. 
 
Zürich, Dezember 2020 
Valeria Gemelli 
 

                                                   
 
 


